
Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") 1. FC Phönix Lübeck e.V..

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-R|chtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
ei ngerichtete Zentralstelle.

I Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 01. Mär22020
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion ,,Buniamshof'.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht tibertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die
erforderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot
auszusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.
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Q*uOt A(Lübeck, 20.03.2022

Thomas Laudi - Präsident

11l1l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

$aison 2o,221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") Bremer Sport-Verein von 1906
ê.V,

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur e¡nhe¡tlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt "Stadionverbotsrichtl

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer Inhaber des Hausrechts im Stadion _a_m-

P..en;p..nþe.rg,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
send ung des Hausrechtsbereichs an iana. mislitsch@ nordfu .de)

ñ

Bremen, 21.02.2022

(Ort, Datum) Dr. Peter Warnecke
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Erklärung zu den bundesweit wirtsamen Stadionverboten

Salson 20.221 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft') BSV Kickers Emden e.V.,

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch ft¡r die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer lnhaþer des Hausrechts im Stadion

Ostfrieslandstadion, Sielweg 10, 26721 Emden

Sollte der Teilnehmer daruberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermlt erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverþot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsberei seres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geåndert hat.

Emden, 15.03.2022

(Ort, Datum) n, 2.Vorsitzender
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

1

Der Verein BSV,,Schwarz-Weiß" Rehden e.V.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und ftlr sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

2.

Der Teilnehmer ist aufgrund des Vertrages vom 01.07.2007 mit dem Stadioneigentü-
mer lnhaber des Hausrechts im Stadion Waldsportstätten in Rehden

Sollte der Teilnehmer darriberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

tr Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat

Rehden, 25,7 zz

3.

4.

5.

(Ort, Datum) Friedrich Schilling, 1

1111l



Erkråirung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison 2022 t 2O2g
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1

Der Verein / die Kapitatgeseilschaft (,,Tochtergeseilschaft,,) 
F.Ç_.Eintf.e.C.hL.l-,¡.o.fdçf.qLg.dJim Folgenden,,Teilnehme., genannt, anerkennt ausdrücklich

mit den darin enthall",:": 
leqef.unoen 

-qb:l 
das bundesweit wirksame stadionverbot sowohr

'1l#ä'ã!'å::^,in-mateñerrerïiÀsicnt 
"Ë-*ði',t.*;l'.Tr und rür sich verbindrich Daseingerichter"Tårnj"lh ft]r die Pflege oer Daten il;år,îäiei der zentravånvlltung des DFB

Der Teirnenr"r]:r^lrs,stadioneigenttjmer./. 
aufgrund g:rJ,"ry"ges vom 9.9,_12..?.0.L_9Sl,jJ"î 

stadioneisentümer rnñ."0ä, oes Hausie;Åi, ¡, sradion eomuno_prambeck
sollte der Teilnehi'"i-l"Sberhinausgehende 

oder andenveitige pratzanragen 
nutzen,

wird er sich durch 
"iru.n 

Verrras ,ìi9";;"*#ä*ätþten-das 
HãrrruËnt übertra_

gen rassen, so dass er ¡n o¡eseüË;L, eoénra's-l,r-räðJ,0". Hausrechts ist.3il;#""H%iiffi ,ï?1"ïi!.1?,i;i",k1ii,*lJ:,r3jþ"".",,ä::3:,":_Jfl 

'.::îlsa' der 3' Lisa u1d jer ¿. éõi"rï,räri"*oun" ;;ù;r-crundlase ðei si"or:onverbots_
äiäi"ilff 'J.:ï::,,1åï:f ffi,îil'nffËfl:'"L's$i0..,Þ,;;.;:ï';irksames
liå:iliîiy¿'g:,*f :-xni{ï:*mterteto",ore"ïrtx;l*ro:l,if.i;
Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei, vorriegen der in den stadionverbotsrichrinienlr#n:f Vora ussetz' ns"n ãb"ñär, 

"i, 
lîîåö"îi',irksa mes stadionve rbot a us_

Der Teilnehmer wil

í,rruh,".m,H,ffi;fu #:,äåîJr;îffii:î";ï:i,"ã5s?t"x,:?J,i"îTtî
Die in dieser Erklä
senseitis ,"0 

"niìäHHiijiiffi;en 
Ermächtisunsen und Verptichtunsen 

serten se_

Erkrärung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison ZOZZ t2O2g

verglichen
so//fen Sre
weilige Zu-

2

4

5

3

R

Nordersted t, 1 4.03.2022

neenardKa"li2
Pd¡üH

die nte zur einheifli chen Behansam VO ndlung Stadd'Sta onverbots ronverboten Fmrichtlin (i oien" lgenden e-insg

(Ort, Datum)

Julia beck

I1l1l



1

Erklårung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft).F.ç.IE*UT.-O..|),!JA.V..-O..N.:'1.9..Q.þ..e,V-,

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt ionverbotsrichtlin

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

2.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 18.02.2022
mit dem Stadioneigentümer VFB LÜBECK lnhaber des Hausrechts im Stadion
LOHMÜHLE iN LÜBECK.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehbnde oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dern jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seíne jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können, Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschatten mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

n Hiermit bestätigen wir, dass sich der HAusrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten víer Spielklassen gespielt haben, bitten wîr um jeweilige Zu-
sendung des Hausrcchtsbercichs an

von 1905 e 
"¡

Fc'f 47

HAMBURG ,22.02.2022
7'î':

TZENDER
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(Ort, Datum) LIBORIO MAZZAGATTI,
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

I

2

Der Verein FC St. Pauli von 1910 e.V. im Folgenden ,,Teilnehme/' genannt,
anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur e¡nhe¡tlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtl i n

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom j!.9.,.9.9,?9:1..9,

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion .E_d.m.Un.d.:P.!-a-mþ-.e..k:

.$.te.C.ien.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenveitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

,tr Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Hamburg, 22.02.2022
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,ïochtergesellschaft") HS..V.F.V.ç.çþ..a.f.AQ

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien" )

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
ei ngerichtete Zentralstel le.

2.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 24.07.1998
lnhaber des Hausrechts im Stadion VqlK.çp.efKgtadjgn,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anden¡veitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion ven¡veisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an sicherheit@DFB.de)

Hamburg, (

Dr. Thomas

Vorstand
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20,221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") ,u.q.nn-oJ.g.f..9..Q.Ç.mþ.h|..&..Ç9,.K9..a4

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinie

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom !.3.,.Q.{.24L*
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion.-Eilç¡.fiçde.qlg.dj.o..n.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls Inhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und / oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die
erforderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

EX Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Hannover,

(Ort, Datum) n Kind, Geschäftsfüh
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") KS.V.H.qlç.lein.,v.p.n.1.9.0..Q_.ç...V

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ein gerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .0..2.Q3,_2Q9.?
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion,.Af.e.na.(A:P.La.!Ð...Çitti.:

F-u.ç.ç.þ.al[:P.a.rKl,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion ven¡reisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

K Hiermit bestätigen wir, dass sich der Haus res Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Kiel, 09.03.2022

2

3

4

5

(Ort, Datum) Stöver & Schneekloth

1111l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2A221 2A23

1

2

Der Verein SV Atlas Delmenhorst e.V.,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch fur die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ei ngerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist aufgrund des Vertrages vom 19.06.2012 mit dem Stadioneigentü-
mer lnhaþer des Hausrechts im Städtischen Stadion Delmenhorst an der Düsternort-
straße.

Sollte der Teilnehmer daruberhinausgehende oder anden¡veitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheþen können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensþruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich u res ns verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

1d
f"s\. /l,iì..¡s

3.

4.

5

lÀl
i. :"liii;lsl
,;lr. , ri.';ìÌïl

Del me nhorst, 21 .03.2022 f,i
ili,. ;i!

(Name & Funktion
berechtigten Person)

.,; /ì

vertretungs-(Ort, Datum)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2o.23

1

2

Der Verein SV Drochtersen/Assel e.V.,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrvaltung des DFB
eingerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .0..5...8.9,?Q.1.0-

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion Kçhding.e..t.9!.a.d.r.q.n

Sollte der Teilnehmer darùrberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Drochterse n, 20 .03.2022 ssele.V.

3.

4.

5.

(Ort, Datum) (G , Präsident)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2O2l

Der Verein / die Kapítalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft') .SS..V_J.e9ld.e/p.f. !!..e;V,.

im Folgenden,,TeilnehmeÍ' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch fi¡r die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigenttimer / aufgrund des Vertrages vom 9:P.'.0J.,2912
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion.d.e..f.93Açh!.Af.e.n?.*

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht tibertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklårung enthaltenen Ermåchtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschrånkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der
am Vorjahr nicht geändert hat.

Stadions verglichen

G e ¡h ard M eyer, 1 . Stellvertrete nder Vorsitzender

An

(Ort, Datum)
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1

Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .S..-V-.W.9.[def..Bf.e..m.-e.n..Çmþ.H..&..Ç.q
KG aA

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlini

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralveruvaltung des DFB
ei ngerichtete Zentralstel le.

DerTeilnehmerista@/aufgrunddesVertrageSVom03.08.2006
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion Platz 11 am We-
serstadion.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Veftrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übedra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadiônverbot Strafantrag wegen Hausfriedensþruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion ven¡veisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

2.

3.

4.

5.

É Hiermit bestätigen wir, dass sich der
am Vorjahr nicht geändert hat.

Bremen, 18.02.2022

Daniel

Frank

(

Prokuti'st.l

Stadions verglichen

t')

(Ort, Datum)
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Der Verein / die Kapitatgeseilschaft (,,Tochtergeseilschaft,,) 
.T.gV.Ll.a.-v.elSeJ.9.L?.e,V..,,

im Folgenden,,Teirnehmer" genannt, anerkennt ausdrückrich

mit den darin enthalle¡en Regetungen ü.ber das bundesweit wirksame stadionverbot sowohlin formeller als auch ¡n mateñãlreiïiÀsicrrt arsr;hts;i'r.m und für sich verbindrich. Das
3lllJïffiJ,:95.|ffLi,i oie eriãse åer oaten d;i;rü;'bei der z"ni,"ruá*Lrtung des DFB

1' Der Teirnenr:r-':l-1':,stadioneigentümer / aufgrund des vertrages vom ..gg,.0..ç...?.qq4

.g.1å.d;.i 
stadioneisentümer rnhàber oes HausieJÅt! i, stadion .yVi!h.ç.lm_..L.ere.rehr:

sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenreitige platzanlagen nutzen,wird er sich durch einen vertrag Àìiãem ¡eweirr e*äãhtigten das Hausrõtrt übertra_gen lassen, so dass er in diesen-ràiren eoénralts lnnãoãi'0", Hausrechts ist.
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Ligae'V' sowie die jewe.iligen vereine il-éäË'",i"íãã; Bundesriga , der 2.Bundesri_ga' der 3' Liga und dèr a. spielklãssenebene ,riãåiðrundlage der stadionverbots-richttinien ein auch. rür seine ñ;ii;: etatzanËge-örãno"r, bundesweit wirksamesstadionverbot aussprechen *iolóãäir"cuziereÀ,åuåãiI"n, aufheben können. Die er-
fJ[:iliü"yS'gå,ï$;:,,H*"*,;"fåî;¡täJi'#;ËiwiroJËs-ãeriüeìrerenoen
Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei.. Vorliegen der in den stadionverbotsrich'inien

ffir|!fl:"f 
Voraussetzungen un"ñrãrrr e¡n dunoesù¡t'*¡rL""r"s stadionvàrbot aus-

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundtage der stadionverbots_richtlinien erteiltes stadionveroót-öti"tãntræ *"g;'Hãusfriedensbruchs steren unddie betroffenen personen aus dem Stadion ven¡veisen.

i¿i J:',iliîî ffI5Ëliffi ijiïni:" Erm ächtig un gen u nd Verpfrichtu nsen gerten s e-

ifiil¡ffli:,flü"îj[ff;:,''"n der Hausrechtsbereich unseres stadions versrichen

2

Erklärung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison ZO22 I 2OZg

TSV Havelse 1912 e.V.

3.

4

5

X

Garbsen, 19.03.2022
Hannoversche Stra ße 90-92 W

Manfred Hörnschemeyer

ted DFB-Richflin ie zurn etnheitlichen Behandlu vonng Stadio nverboten m Fsa (¡mt olgenden À-rnsg

(Ort, Datum)

l.Vorsitzender

30823 Garbsen
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

1

Der Verein..T.U.$.ElA.U.:W.ç.iß.!=ph!te.uçn.19.9..4..e.V.,.&rinßSJr.a.S._s.-e..1:3...4.9.993..l=phnp_

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer aufgrund des Vertrages vom 22.1.1996 mit dem Stadioneigentümer
lnhaber des Hausrechts im Stadion H.ç.inZ:D_e.ttn.e.t-..Stadtqn,...Stç.infeldef..$tfa_Sqe..5-
1.9.9.9.9..t-çhnç.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

tr Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. Siehe Lageplan

2

3

4

5.

Lohne, den /ú I uøttt Christian Tölke Präsident I (_ 7_

Thomas Olberding Vizepräsident

ffi.T,
leñti o"- ¡.:
L'..f 

*Y -.,i:.; .

i,.i it::: .

'ri

o

_1

Ii.lì li,ì1, " , .' .:;:',:r:i lig i [.y.
i; ..'i' ., . r ,.r!,1¡f,

,.)'J l.||':i'

I[!-:ûi,1,,] ',. .t ,,,,<:',)4.it,l 9213í'r
\,J.iii.I ii.d!:l ¡-ûlliiL.tõ

(Ort, Datum)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft') y.tP..f--U.þeCK.V..ll.9:1..9..ê.*.V,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrticklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt ionverbotsrichtli

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstel le.

2.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer /
!4eÉraggçåg-e.fir.H.p.d rnit dem Stad lnhaber des Hausrechts im Stadion

.s..tad ! s n,.tq.h.m ri h I e.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht äbertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fållen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändert haben oder sollten Sre

zuletzt nicht in den ersten vier Spielhlassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") V..M.89,f.U.s..gia..0..6-.h.lj!dp..qh.e.jm..ç...V.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-R|chtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtli

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

I Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom ?.1,.0.9.?-0-Ll
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion F..fiç.dfiçh-..Eþçf.t:

.S..ted!gn,.An..dçr..Pp!!.K.U.lLe-.1,..9.1.199..l:Jj!deSh.e.jm,..Sollte der Teilnehmer darüberhinaus-
gehende oder anderuveitige Platzanlagen nutzen, wird er sich durch einen Vertrag mit
dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertragen lassen, so dass er in diesen Fällen
ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
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